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 LANDRAT

Öffentliche Bekanntmachung des Landratsamtes Zwickau  
des Wahlergebnisses für die Wahl zum Landrat des Landkreises Zwickau  
am 12. Juni 2022
Der Kreiswahlausschuss hat in seiner Sitzung vom 15. Juni 2022 
folgendes Wahlergebnis der Wahl zum Landrat des Landkreises 
Zwickau am 12. Juni 2022 festgestellt:

1.  Zahl der Wahlberechtigten:   258.103

2.  Zahl der Wähler:    100.696

3.  Zahl der ungültigen Stimmen:   1.061

4.  Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 99.635

5.  Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen
  gültigen Stimmen:

 Carsten Michaelis (CDU)   30.591
 Beigeordneter, Bürgermeister a. D., 08058 Zwickau

 Dorothee Obst (FW)    24.286
 Bürgermeisterin, 08107 Kirchberg

 Andreas Gerold (AfD)   21.050
 Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler, 
 08393 Meerane

 Jens Juraschka (SPD)   10.075
 Geschäftsführer, 08060 Zwickau

 Alexander Weiß (DIE LINKE)   8.436
 Grundschullehrer, 09337 Hohenstein-Ernstthal
 
 Jens Haustein (dieBasis)   2.740
 Kaufmann, 08132 Mülsen

 Raphael Roch (FDP)    2.457
 Ingenieur, 08056 Zwickau

6. Da auf keinen Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen  
Stimmen entfallen ist, findet am 3. Juli 2022 ein zweiter Wahl-
gang statt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Jeder Wahlberechtigte, jeder Bewerber und jede Person, auf die 
bei der Wahl Stimmen entfallen sind, kann innerhalb zwei Wochen 
nach dieser öffentlichen Bekanntmachung gegen die Wahl unter 
Angabe des Grundes schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch bei 
der Rechtsaufsichtsbehörde (Landesdirektion Sachsen, Referat 21, 
Altchemnitzer Straße 41, 09120 Chemnitz) erheben.

Nach Ablauf der genannten Frist können weitere Einspruchsgründe 
nicht mehr geltend gemacht werden. Die Übermittlung in elektro-
nischer Form ist unzulässig. Gegen die Wahl ist der Einspruch eines 
Einsprechenden, der nicht die Verletzung seiner Rechte geltend 
macht, nur zulässig, wenn ihm mindestens zehn Wahlberechtigte 
beitreten (§ 45 Abs. 1, § 25 Abs. 1 KomWG; § 54 Abs. 1 KomWO).

Zwickau, den 15. Juni 2022

Dr. C. Scheurer
Landrat
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